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Für das Ende der Karolingerzeit ließ sich
bereits eine Form von Adel feststellen, den
man am ehesten als Amtsadel charakterisie-
ren kann – als eine Schicht von vornehmen,
vorrangigen Familien, die sich durch Äm-
terübernahme, berittenen Kriegsdienst und
Lehnsvergabe über die Schicht der freien
Männer erhoben hatte (s. Karfunkel 53).
Noch immer war „der Adel“ jedoch kein
Geburtsstand. Es war eine politisch mächti-
ge Führungsgruppe, die sich immer wieder
durch den sozialen Auf- oder Abstieg ein-
zelner Familien umbildete. Im Laufe des 9.
Jh. etablierten sich die vornehmsten Famili-
en jedoch immer fester und banden ihre
Ämter schließlich an ihre Sippe. Die Ämter
wurden nämlich als Lehen vergeben, und
diese wurden nun allgemein erblich. Als
die weitverzweigte Karolingerdynastie all-
mählich ausstarb und die karolingischen

Teilreiche zu verfal-
len drohten, über-
nahm im ostfränki-
schen Reich 911 der
Franke Konrad I. die
Krone, ein Mann
aus dem Beraterstab
des letzen Karolin-
gers, Ludwigs des
Kindes.

Die Ottonen –

Aufstieg zum

Königtum

Doch Konrad hatte
einen schweren
Stand beim ostfrän-
kischen Adel. Sie-

ben Jahre später starb er. 919 wählten die
ostfränkischen Großen einen Mann aus
ihren Reihen zum König, aus der höchsten
Adelschicht, aus dem Haus der sächsischen
Herzöge: Heinrich I. Und damit begann
etwas völlig Neues. Ein Mann nichtfränki-
scher Herkunft, der aus jenem Volk stamm-
te, das Karl der Große als letztes gewaltsam
unterworfen und zum Christentum gezwun-
gen hatte, führte nun die fränkische Traditi-
on fort, herrschte über die vereinten Stäm-
me der Bayern, Schwaben, Franken und
Sachsen. Und anders als die Merowinger
und Karolinger vor ihm, bei denen alle
Söhne erbberechtigt gewesen waren, ver-
erbte Heinrich I. die Krone schließlich nur

an seinen ältesten unter seiner Königsherr-
schaft geborenen Sohn: Otto den Großen.
Damit blieb sein Reich ungeteilt. Auch dies
war ein Novum. 

Heinrichs übrige Kinder gingen jedoch
nicht leer aus. Seine Tochter Hadwig heira-
tete Herzog Hugo von Franzien und wurde
Mutter des späteren französischen Königs
Hugo Capet. Gerberga heiratete zuerst Her-
zog Giselbert von Lothringen und in zwei-
ter Ehe den regierenden französischen
König Ludwig IV. Heinrichs Sohn gleichen
Namens wurde später als Herzog von Bay-
ern eingesetzt, der geistlich erzogene Brun
erhielt mit dem Erzbistum Köln eines der
wichtigsten Erzbistümer der damaligen
Zeit. Otto der Große selbst heiratet in erster
Ehe eine Tochter des angelsächsischen Kö-

Im ostfränkischen-deutschen Reich, im Übergang vom Früh- zum Hochmittelalter, beruhte die Macht des Königs militärisch auf
der Friedenssicherung als oberster Heerführer, materiell auf dem Haus- und dem Reichsgut, rechtlich auf den Regalien (Hoheits-
rechten: Markt, Münze, Zoll etc.) und theokratisch auf einer sakralen Stellung als von Gottes Gnaden eingesetzter, gesalbte Herr-
scher. Das hört sich schon einmal recht eindrucksvoll an. Herbeigeführt jedoch durch den Dynastiewechsel von den Karolingern
zu den Ottonen und die rasche Verlagerung der Macht von West nach Ost, scheint ein zentrales Problem auf: Wie regiert man ein
Reich, in dem es so gut wie keinen Schriftverkehr gibt? Wie regiert man ein Reich, in dem Recht und Gesetz nirgendwo festge-
schrieben stehen, sondern nur aus alter Gewohnheit heraus mündlich weitergegeben werden? Wie regiert man ein Reich, in dem
es eine nennenswerte bürokratische Verwaltung nicht gibt? Antwort: Man regiert es persönlich! Der König hatte keinen festen
Sitz, sondern er ging dorthin, wo er etwas zu entscheiden hatte. Er bereiste ein Netz von Pfalzen im steten Umzug mitsamt seinem
Hofstaat, traf sich mit den adligen Großen und mit seinen regionalen Vertretern, empfing Gesandte aus fernen Länden, verhandel-
te mündlich und besiegelte Verträge durch öffentlich vorgeführte Gesten und gemeinsame Festmähler. 

Otto I. (m.) und Otto II. (re.) in der Weltchronik Ottos von Freising
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Otto der Große lernte erst in späten Jahren
lesen und schreiben. F
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nigs Eduard von Wessex,
in zweiter Ehe die Witwe

König Lothars von Italien, wurde 961
König von Italien und 963 zum römischen
Kaiser gekrönt. Damit saß die sächsische
Sippe der Liudolfinger (oder Ottonen) bin-
nen zweier Generationen an den zentralen
Schaltstellen der Macht in Europa. Man
könnte ihren Aufstieg also als die einzigar-
tige Erfolgsgeschichte eines regionalen
Adelhauses bezeichnen.

Herrschaft durch 

Personenverbindungen

Doch ganz so glatt, wie es in dieser Zusam-
menfassung erscheint, ging der Aufstieg
der Ottonen nicht vonstatten. Gerade Otto
der Große hatte in seinen ersten Jahren als
Herrscher einige Krisensituationen zu über-
stehen. Und das hatte strukturelle Ursa-
chen: Die Vorstellung vom König auf der
einen Seite und dem einheitlichen Unterta-
nenverband, dem „Volk“ auf der anderen
gab es um die Jahrtausendwende, als die
erste Hälfte des Mittelalters eigentlich
schon vorüber war, nicht. Wenn in den
Quellen von einem „Volk“ die Rede ist, be-
zeichnet dies vielmehr die politisch-gesell-
schaftliche Elite, die adligen Amtsträger.
Diese hatten Anteil an der Herrschaft des
Königs, denn Heinrich I. hatte vor allem
die konkurrierenden Herzöge durch zahlrei-

che Freundschaftsbünde
(amicitiae) zu seinen
Partnern gemacht. Ein-
fluß übte diese oberste
Führungsschicht über
verschiedene Netzwerke
von persönlichen Bezie-
hungen aus, die über
einem relativ engen Per-
sonenkreis gespannt
waren. Adlige Große,
Herzöge, Markgrafen,
Grafen, Erzbischöfe, Bischöfe und Reich-
säbte waren die wesentlichen Figuren die-
ses Gefüges im ostfränkisch-deutschen
Reich. Der Kreis der handelnden Personen
wird in dieser Zeit auf maximal 200 Män-
ner beziffert. Heinrich I. war einer von
ihnen, als König war er der Erste unter
Gleichen. Dafür prägte die Geschichtsfor-
schung den Begriff des Personenverbands-
staates in Unterscheidung zum hierarchisch
gegliederten Feudal- oder Lehnsstaat, zu
dem sich das Reich in den folgenden Jahr-
hunderten erst noch entwickeln sollte (mit
Einschränkungen - doch davon in späteren
Folgen mehr).

Machtkampf zwischen

König und Adel

Einer Regierungshandlung des Königs ging
jeweils ein consilium (Zusammenkunft) mit
einem Kreis der Großen als seinen Beratern
voraus. Otto der Große versuchte nach sei-
nem Herrschaftsantritt jedoch, diesen Kreis
nach seinen Vorstellungen umzubilden. Zu-
erst machte er deutlich, daß er von den Her-
zögen, anders als sein Vater, nun Unterwer-
fung unter seine Position verlangte. Zu sei-
nem Krönungsmahl ließ er demonstrativ
die vier Herzöge die vier vornehmsten
Hofämter übernehmen: den Lotharingier
das Amt des Kämmerers, den Franken das
des Truchsessen, den Herzog von Schwa-
ben das des Mundschenks und den Bayern
das des Marschalls. Zu einem derart hohen
Festtag eine solche Funktion zu überneh-
men, galt als Ehrendienst, weil der Herr-
scher die Herzöge mit seiner unmittelbaren
Nähe auszeichnete; dennoch verrichteten
sie einen Dienst für ihn, unterstellten sich
ihm also. Als einige Zeit später führende
Amtsträger starben, bevorzugte Otto I. bei
der Neubesetzung der Ämter deren jüngere
Söhne, junge Männer seines Alters, die in
der familiären Rangfolge eigentlich nicht
an erster Stelle standen, und machte sie
sich dadurch in Treue verbunden. 

Die ältere, übergangene Generation fühl-
te sich in ihrer Ehe – das heißt hier: ihren
rechtmäßigen Ansprüchen – verletzt und
reagierte darauf mit Fehde. Sie aktivierte
ihre Netzwerke. Mehrere coniurationes
(Schwureinigungen) von adligen Großen
bildeten sich gegen Otto. Auch sein jünge-
rer Bruder Heinrich sowie sein eigener
Sohn waren an diesen Verschwörungen be-
teiligt. Zum Glück jedoch, und das wurde
als Zustimmung Gottes zu Ottos Herrschaft
aufgefaßt, konnte Otto I. sich dieser Bünd-
nisse militärisch erwehren. Und nun spielte
er als christlicher Herrscher sein Instrument
der königlichen Milde (clementia) aus. Er
gewährte denen Gnade und vollständige
Wiederaufnahme in seine Huld (gratia), die
sich ihm unterwarfen. In einem öffentli-
chen Akt mußten sie als reuige Sünder im

Gegenstände des adligen 
Alltags in ottonischer Zeit,
darunter Schuhe, Schmuck

und Schreibutensilien

In Europa stammt das Königtum aus der Tra-
dition der archaischen Anführer von Stam-
mesgruppen als Kleinkönige (reges), Adels-
fürsten, oder als Heerführer (duces). Diese
Funktionen verschmolzen seit der Völker-
wanderungszeit zum Heerkönigtum. Hierbei
wurde der König als Heerführer von den frei-
en, waffenfähigen Männern (dem Volk) ge-
wählt und auf einem Schild stehend über die
Männer erhoben (Schilderhebung). Dem er-
folgreichen, gesunden König war ein beson-
deres magisches Charisma zu eigen (Königs-
heil), das oftmals durch die Abkunft von
einem göttlichen Urahnen sakrale Über-
höhung fand. Mit dem sich ausbreitenden
Christentum setzte sich die Gnade Gottes als
Legitimation der Königsherrschaft durch. Der
König wurde gesalbt, erhielt dadurch quasi-
priesterliche Stellung. Durch seine Anerken-
nung als Stellvertreter Christi (vicarius
christi) trat der römisch-deutsche König, der
seit Karl dem Großen und dann endgültig seit
Otto I. vom Papst auch zum römischen Kaiser
gekrönt wurde, als oberster Kirchenherr auf,
setzte bis zum Investiturstreit Bischöfe und
sogar Päpste ein. Mit dem Wormser Konkor-
dat 1122 verlor der König diese Hoheit je-
doch und trat fürderhin nur noch als weltli-
cher Schutzherr über die Kirche auf. Neben
Heerbann und Kirchenschutz ging vom
König die oberste Friedenssicherung aus. Er
verfügte materiell über das Reichsgut und
hatte die oberste Rechtswahrung inne, deren
Ausübung in Form von Gerichtsbarkeit und

Regalien (Markt, Münze, Zoll, etc.) er an
Stellvertreter weiterverleihen konnte.
Grundsätzlich bestand der Wahlgedanke im
römisch-deutschen Königtum. Doch erst nach
den Staufern konnte sich dieser gegenüber
dynastischen Ansprüchen in der Thronfolge
voll durchsetzen. Die Wahl und Kur des Kö-
nigs lag bei den Kurfüsten, die 1356 in der
Goldenen Bulle auf sieben festgelegt wurden.
Nach Wahl, Salbung und Krönung waren die
Thronsetzung an einem bedeutenden Ort und
die Inbesitznahme der Herrschaftszeichen
(Krone, Reichsschwert, Reichsapfel) und des
Kronschatzes (Heilige Lanze, Krönungsge-
wänder, Reichsevangeliar, Reliquien und Re-
liqiuare) wichtige Symbole. Die Anerken-
nung der Stämme in Person der Vertreter des
Adels erlangte der König auf dem ansch-
ließenden Umritt durch das Reich. Faktisch
mußten die römisch-deutschen Könige ihre
Herrschaft stets mit dem Adel teilen. In
Frankreich setzte sich die Erblichkeit der Kö-
nigswürde durch. Anfangs auf die Krondomä-
ne um Paris (Île de France) beschränkt,
schafften es die französischen Könige, ihre
Macht über ganz Frankreich und rechtlich bis
hin zur Souveränität auszubauen, der ein all-
gemeiner Untertanenverband gegenüberstand.
Mythologisch führten die französischen Kö-
nige ihre Herkunft auf die Trojaner zurück,
und im Spätmittelalter nannten sie sich in
Konkurrenz zu den römisch-deutschen Köni-
gen und Kaisern rex christianissimus (aller-
christlichste Könige).                                     ◊

Der König (lat. rex)
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einfachen Hemd erscheinen und demütig
zu seinen Füßen niederfallen (dedetio).

Die Ansprüche seines Bruders Heinrich
stellte Otto mit dem Herzogtum Bayern zu-
frieden, sein Sohn Liudolf wurde Herzog
von Schwaben. Damit hatte Otto nicht nur
seine Position gegenüber dem Adel durch-
gesetzt, er hatte auch seiner Familie einen
Machtzuwachs verschafft und darüber hin-
aus in den Herzogtümern stammesfremde
Männer eingesetzt, die mit dem dortigen
regionalen Adel nicht so eng verbunden
waren. Als 50 Jahre später Otto III., jung
und ehrgeizig, sich nach dem Vorbild der
römischen Kaiser beim Mahl mit den
Großen auf einem erhöhten Podest sichtbar
von der Tafel absetzte, wurde deutlich, wie
sehr der König inzwischen versuchte, Vor-
sprung vor dem Adel zu erlangen. Diese
Demonstration stieß allerdings nicht auf be-
sonders viel Gegenliebe.

Die Interaktion zwischen dem König
und den Großen wurde in dieser schriftar-
men Zeit, wie es oben mehrfach durch-
scheint, durch Rituale und nonverbale Ge-
sten deutlich gemacht. Rangordnung und
Ehre mußten zur Schau gestellt, Konflikte
reglementiert und die Möglichkeiten zum
Einlenken gegeben werden. Einflußnahme
geschah aus der Rolle des Vermittlers und
Fürsprechers heraus. Treue wurde durch
Ämter und königliche Nähe belohnt, Ab-
lehnung durch Fernbleiben signalisiert. Die
Rituale, welche die Positionen veranschau-
lichten, trugen zur inneren Stabilität bei.

Denn durch die Bedrohung von Außen,
durch Ungarn, Sarazenen und Slawen war
der König auf funktionierende Netzwerk-
bindungen mit seinem Adel angewiesen. Er
mußte jederzeit ein starkes Heer aufstellen
können, um gegen die eindringenden Hor-
den zu siegen, wie etwa in der Lechfeld-
schlacht gegen die Ungarn, um seine Herr-
schaft zu bestätigen. Die Adelfamilien
konnten ihrerseits durch die aktive Grenz-
verteidigung Prestige hinzugewinnen. Be-
sonderes Gewicht kam deshalb auch den
Markgrafen zu, welche die militärische Or-
ganisation in den Aufmarschgebieten an
den Außengrenzen des Reiches leiteten.

gesellschaftliche Struktur

Nach unten hin waren die hier beschriebe-
nen Großen ihrerseits wiederum mit ande-
ren Personenkreisen verbunden: mit ihren
Vasallen, die ihnen in Treue verpflichtet
waren und dafür von ihnen Lehen empfin-
gen. Durch die dazu gehörige Lehnspflicht
der Waffenhilfe verknüpfte sich die Stel-
lung der Vasallen immer fester mit der adli-
gen Sphäre als berittene, bevorrechtete, ad-
lige Elitekrieger. Anzeichen dafür war
auch, daß nun der lateinische Begriff vasal-
lus in den Quellen häufig mit miles gleich-
gesetzt wurde, was Ritter bedeutete. Das
Lehen als nutzbarer Landbesitz garantierte
den Vasallen dazu die materiellen Grundla-
gen einer vornehmen Lebenshaltung. 

Darunter waren die adligen Herren als
Landbesitzer mit ihrer familia, ihren abhän-
gigen Bauern und Schutzbefohlenen, ver-
bunden. Die Schicht der eigenverantwortli-
chen freien Männer löste sich in ottonischer
Zeit nahezu auf. Entweder traten sie in den
Lehnsverband der großen Herren ein, oder
sie unterstellten sich dem Schutz eines
Hörigkeitsverhältnisses und traten als un-
freie Bauern – zumeist in kirchliche –
Grundherrschaften ein („Vergrundholdung
der Bauern“). Allerdings blieb der Raum
zwischen den Bauern und dem Adel nicht
unbesetzt. Ihn füllten nun immer mehr un-

freie Dienstleute, die mit
Aufgaben in Verwaltung und
Kriegsdienst betraut wurden, z. B. mit der
Burghut (Burgbewachung), und dafür klei-
nere Dienstlehen quasi als Gehalt erhielten.
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Eine rechtlich festgelegte, politische Funk-
tion kam der Königin nicht zu. Sie hatte zu
repräsentieren, dem König eine treue Ehe-
frau zu sein und ihm viele Kinder, am be-
sten Söhne, zu gebären. Sie wurde oft sehr
jung, manchmal schon mit zwölf Jahren in
die Ehe gegeben, vorwiegend nach politi-
schen Erwägungen. Über die tatsächliche
emotionale Bindung an ihren Gatten ist
meistens nichts bekannt. Doch da vielen
dieser Beziehungen eine teilweise recht
hohe Kinderzahl vergönnt war, scheinen
sich die Ehepartner oftmals miteinander ar-
rangiert zu haben. „Sie waren umgeben
vom Luxus vornehmen Lebens, begleitet
von Dienern, kostbar gekleidet, gebildet,
versorgt durch eigenen Besitz, befreit von
körperlicher Arbeit. Nachteile wie die poli-
tisch bedingte Heirat, interfamiliäre Aus-
einandersetzung und die Strapazen des
ständigen Ortswechsels mußten sie dafür in
Kauf nehmen“, urteilte die Historikerin
Edith Ennen. Unter den Merowingern ge-
lang es einigen Königinnen, als Regentin-
nen für ihre minderjährigen Söhne oder in
ihrer Rolle als Königsmutter politisch Ein-
fluß zu gewinnen. Ähnlich „starke Frauen“
traten erst wieder unter den Ottonen hervor
mit den Königinnen Mathilde und Edgith
und den Kaiserinnen Adelheid und Theop-
hanu. Seit dem 9. Jahrhundert wurde die
Königin ebenfalls gekrönt und gesalbt. Of-
fiziell kam ihr die innere Verwaltung des
Hofes, also des königlichen Haushalts zu.
Ihr war z. B. der Kämmerer unterstellt, der
die Finanzen für den Unterhalt des Haus-
halts verwaltete. Sie nahm an Regierungs-
gesprächen teil, sollte dem König als con-
sors regni, als Teilhaberin an der Herr-
schaft, zur Seite stehen und einen „mäßi-
genden Einfluß“ auf ihren Gatten haben.
Politische Kraft entwickelten die ottoni-
schen Frauen daraus, indem sie dem König
Bitten zutrugen, Fürsprache einlegten oder
als Vermittlerinnen tätig wurden. Als solche
Intervenientinnen sind sie in den Urkunden
aufgeführt. Die Ottonischen Königinnen
gründeten Klöster – Kaiserin Kunigunde
etwa wurde wegen ihres christlichen Enga-
gements als Heilige verehrt – und sie traten
als Regentinnen für ihre unmündigen
Söhne auf, wie Adelheid und Theophanu
für Otto III. Kraft eigenen Rechts konnten
sie als Frauen dabei jedoch nicht herrschen,
sondern nur im Namen des minderjährigen,
wenngleich vollgültigen Königs. Theopha-
nu machte daher aus der Not eine Tugend,
indem sie einmal als „Theophanius von
Gottes Gnaden Kaiser Augustus“ für Otto
III. urkundete. Dem Versagen der Kaiserin
Agnes als Regentin für den minderjährigen
Heinrich IV. schließlich schreiben die Hi-
storiker es zu, daß die römisch-deutschen
Königinnen seit dieser Zeit kein eigenes
Gewicht in der Politik mehr erlangten.      ◊

Die Königin (lat. regina)

Quedlinburg war eine der
wichtigsten ottonischen

Pfalzen. Königin Mathilde
gründete hier mit ihrem

Sohn Otto I. ein Damenstift.
In der Stiftskirche wurde
Heinrich I. 936 vor dem

Hauptaltar beigesetzt.
Oben: Das Magdeburger

Herrscherpaar Otto I. und
Egdith (um 1245).
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Nomen est Omen

Innerhalb des Adels spielten verwandt-
schaftliche Bindungen eine wesentliche
Rolle. Die adlige Verwandtengruppe zeich-
nete sich im Frühmittelalter schon durch
einen großen Zusammenhalt, als Fehde-
und Rachegemeinschaft, aus. Man leistete
einander militärische Hilfe, unterstützte
sich im Erlangen von Ämtern und leistete
sich Gebetshilfe durch gemeinsame Klo-
sterstiftungen. Als Kerneinheit war der
Hausherr das rechtliche Oberhaupt seiner
Familie. In der Sippe traten die Verwandten
von männlicher und weiblicher Seite zu
einem Verbund zusammen. Die gemeinsa-
me Berufung auf einen berühmten Ahnen
bildete dabei das Prestige der Sippe. Die
Herkunft war wichtig, denn sie bedeutete
die Legitimität der Ansprüche. Wer zum
Adel gehören wollte, mußte sich über sei-
nen Namen einer bekannten Sippe zuord-
nen lassen können.

Im Übergang vom Früh- zum Hochmit-
telalter bildeten sich dann aus den offenen

Verwandtengruppen, die
weder räumlich, noch in
ihrer personellen Zusam-
mensetzung immer so
genau fixiert waren, all-
mählich feste Adelsge-
schlechter heraus. Diese
banden sich zunehmend an
einen regionalen Herr-
schaftsraum, in dem sie ihr
Hauskloster und ihre
Stammburg errichteten.
Später sollten sie sich sogar
nach dieser benennen. Be-
sitz, Amt und Lehen wurde
schließlich nur noch über
die männliche Seite in di-
rekter Sohnesfolge vererbt
und somit vor Zersplitte-
rung bewahrt. Innerhalb des
Geschlechts entwickelte

sich eine feste Hierarchie
der Verwandten mit dem
Amtsinhaber an der Spitze. 

Um die Erbfolge von
vorneherein festzulegen, er-
hielt meist der älteste Sohn
den Namen des Vaters. Der
Zweitälteste wurde oftmals
in „Reserve“ behalten, falls
dem Ältesten etwas zu-
stoßen sollte, dritte und
vierte Söhne hingegen wur-
den dem geistlichen Stand
übergeben, um der Familie
Gottes Gunst zu sichern. So
hatten sie die Chance auf
eine Karriere in der kirchli-
chen Hierarchie, was auch enorm einträg-
lich sein konnte.

Der Adel formiert sich

Was hier deutlich werden sollte, ist, wie
„der Adel“ um die erste Jahrtausendwende
nicht nur in der Auseinadersetzung mit dem
König sowie
über die Teilha-
be an dessen
Herrschaft
Macht gewann,

sondern sich auch über ein immer weiter
gesteigertes Familien- und Herkunftsbe-
wußtsein als Gruppe weiter festigte. Hei-
ratsbeziehungen untereinander, das kann
man noch hinzufügen, stärkten dieses
Gruppenbewußtsein. Der soziale Aufstieg
in die höchste Schicht wurde immer
schwieriger. Über das Lehnswesen und die

Ausbildung von Vasallen-
verbänden trat außerdem
eine weitere Hierarchisie-
rung des Adels ein – in
eine dünne politische
Führungsschicht und deren
untergeordnete Vasallen
und Untervasallen. Gegen
den wachsenden Einfluß
des Adels begannen die
Ottonen schließlich, die
Macht der Kirche zu stär-
ken und zur Stütze ihrer
Königsherrschaft auszu-
bauen. Darum soll es dann
in der nächsten Adels-
Folge gehen.                 web
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Dietmar Salewski, Otto I. und der sächsische Adel,
in: Otto der Große, Magdeburg und Europa. Band
I, Essays, hrsg. v. Matthias Puhle, Mainz 2001
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Ausflugs-Tip:
Königspfalz Tilleda

Erstmals 972 urkundlich erwähnt, erlebte
die Königspfalz Tilleda am Kyffhäuser ihre
Blüte in ottonischer Zeit. Als Geschenk
Ottos II. an seine Gemahlin Theophanu
avancierte der Königshof in der Folge zu
einer häufig besuchten Pfalz im sächsi-
schen Herrschaftsraum. Nach 1200 verfal-
len, wurde das weitläufige Areal mit Vor-
und Hauptburg seit 1930 wieder ausgegra-
ben und steht nun als archäologisches Frei-
lichtmuseum Besuchern offen. Neben vie-
len Rekonstruktionen ottonischen Alltags-
lebens, die dem Besucher Einblick in die
Versorgungsanforderungen des Hofstaates
während eines Herrscheraufenthal-
tes geben, werden im Augenblick
die Fundamente der Repräsentativ-
bauten in der Hauptburg aufgemau-
ert. Es gibt Archäologie zum Anfas-
sen, ein ausführliches museum-
spädagogisches Programm und
Spezialführungen für Kinder. 

Freilichtmuseum Königspfalz 
Tilleda, Schulstraße 4, 06537 Tille-
da
www.tilleda-ottonenzeit.de

Öffnungszeiten:
April-Oktober tägl. 10-18 Uhr
November-März tägl. 10-16 Uhr

Adlige Frauen sowie
Krieger in ottonen-
zeitlicher Tracht und 
Bewaffnung in der 
Königspfalz Tilleda
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